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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1998

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

20/02 Familienrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

ABGB §98;

EheG §55a;

EStG 1988 §34;

Rechtssatz

Ist eine Zahlung die (unmittelbare) Folge eines Verhaltens des Abgabep:ichtigen, zu dem er sich aus freien Stücken

entschlossen hat, so kann die Zahlung nicht als iSd § 34 EStG 1988 zwangsläu<g erwachsen angesehen werden (hier

Abgeltungsbeträge gem § 98 ABGB im Zuge einer einvernehmlichen Scheidung gem § 55a EheG).
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